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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, Christian Zwanziger, 
Gabriele Triebel, Ludwig Hartmann, Claudia Köhler, Jürgen Mistol, Verena 
Osgyan, Tim Pargent, Stephanie Schuhknecht, Kerstin Celina, Andreas 
Hanna-Krahl, Sanne Kurz, Eva Lettenbauer, Julia Post, Dr. Sabine Weigand und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Sozialgesetze und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Klarstellung der staatlichen Schulaufsicht - Ausschluss der Durchführungs-
verantwortung von Schulen und Schulämtern bei kommunalen Ferienangeboten 
(Drs. 19/9021) 

Der Landtag wolle beschließen: 

§ 3 wird wie folgt geändert:  

1. In Nr. 6 Buchst. b wird in Nr. 5 nach der Angabe „erfolgt“ die Angabe „ , wobei eine 
Heranziehung von Lehrkräften und Schulleitungen zur Durchführung oder Organi-
sation dieser Ferienangebote ausgeschlossen ist“ eingefügt. 

2. Der Nr. 7 wird folgender Buchst. c angefügt:  

„c) Folgender Abs. 3 wird angefügt:  

„(3) Die staatliche Schulaufsicht über Ferienangebote gemäß Art. 111 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 beschränkt sich auf die Prüfung der fachlichen und perso-
nellen Eignung des vom Träger gestellten Personals sowie die Einhaltung der 
Schutzkonzepte; eine operative Mitverantwortung oder Vertretungspflicht der 
örtlichen Schulleitung oder der staatlichen Schulämter für den laufenden Betrieb 
der Ferienangebote besteht nicht.““ 

 

 

Begründung: 

Die Einbeziehung der Ferienangebote unter die staatliche Schulaufsicht dient primär 
der rechtssicheren Erfüllung des bundesgesetzlichen Rechtsanspruchs, darf jedoch 
nicht zu einer schleichenden Ausweitung der Dienstpflichten von Lehrkräften und Schul-
leitungen in die unterrichtsfreie Zeit führen. Um die berechtigten Sorgen der Schulpraxis 
und der Berufsverbände aufzugreifen, muss gesetzlich klargestellt werden, dass die 
Schulaufsicht in diesem Kontext eine reine Genehmigungs- und Kontrollfunktion aus-
übt, ohne dass daraus eine operative Umsetzungsverantwortung der Schulen erwächst. 
Da die Organisation und Finanzierung der Ferienbetreuung originär in der Zuständigkeit 
der Kommunen und freien Träger verbleibt, ist eine Inanspruchnahme des staatlichen 
Schulpersonals, auch im Sinne einer „Notreserve“ bei Personalausfällen der Träger, 
strikt auszuschließen. Nur durch diese klare funktionale Trennung zwischen schulauf-
sichtlicher Qualitätssicherung und kommunaler Durchführungsverantwortung kann si-
chergestellt werden, dass die dringend notwendige Regeneration des pädagogischen 
Personals in den Ferien gewahrt bleibt und die Attraktivität des Lehrerberufs an Grund-
schulen nicht durch zusätzliche, fachfremde Belastungen weiter untergraben wird. Die 
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Schulaufsichtsbehörden werden hierbei lediglich als staatliche Prüfinstanz für die Zu-
verlässigkeit der Träger tätig analog zur Aufsicht über private Unterrichtseinrichtungen, 
ohne selbst zum Erfüllungsgehilfen der kommunalen Daseinsvorsorge zu werden.  
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Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung  

Drs. 19/9021 

zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze und weiterer 
Rechtsvorschriften 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Christian Zwanziger u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9859 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung der Sozialgesetze und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Inklusive Ausgestaltung und faire Finanzierung des Rechtsanspruchs 
auf Ganztagsbetreuung und -bildung 

(Drs. 19/9021) 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Christian Zwanziger u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9860 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Gesetzes zur 

Ausführung der Sozialgesetze und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Mittagsbetreuungen und Ferienangebote sind Schutzorte für Kinder 
und Jugendliche 
(Drs. 19/9021) 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Christian Zwanziger u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9861 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung der Sozialgesetze und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Klarstellung der staatlichen Schulaufsicht - Ausschluss der Durchfüh-
rungsverantwortung von Schulen und Schulämtern bei kommunalen Ferien-

angeboten 
(Drs. 19/9021) 
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5. Änderungsantrag der Abgeordneten Holger Grießhammer, Doris Rauscher, 
Dr. Simone Strohmayr u.a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/10379 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung der Sozialgesetze und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Gleichberechtigte Teilhabe im Ganztag - Inklusion und Finanzierung si-

cherstellen 
(Drs. 19/9021) 

6. Änderungsantrag der Abgeordneten Petra Guttenberger, Michael Hofmann, 
Dr. Alexander Dietrich u.a. CSU, 
Florian Streibl, Felix Locke, Martin Scharf u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 19/10396 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung der Sozialgesetze und weiterer Rechtsvorschriften 
(Drs. 19/9021) 

 

I. Beschlussempfehlung: 

Zu s t i mmu n g  

Berichterstatterin: Melanie Huml 
Mitberichterstatterin: Doris Rauscher 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und 
Familie federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Bildung und Kultus hat 
den Gesetzentwurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 36. Sitzung am 
29. Januar 2026 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 SPD: Enthaltung 
Zu s t i mmu n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bildung und Kultus hat den Gesetzentwurf und die Ände-
rungsanträge Drs. 19/9859, Drs. 19/9860 und Drs. 19/9861 in seiner 36. Sit-
zung am 12. Februar 2026 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 SPD: Enthaltung 
Zu s t i mmu n g  empfohlen. 
 



Drucksache 19/10991 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 3 

 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/9861 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b le h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/9860 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b le h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/9859 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
A b le h n u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 19/9859, Drs. 19/9860, 
Drs. 19/9861, Drs. 19/10379 und Drs. 19/10396 in seiner 39. Sitzung am 12. 
März 2026 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Ausschuss mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
Zu s t i mmu n g  empfohlen mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen 
durchgeführt werden: 

1. Der Überschrift wird folgende Fußnote 1 angefügt: 

„1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/977 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 über den 
Informationsaustausch zwischen den Strafverfolgungsbehörden der 
Mitgliedsstaaten und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2006/960/JI des Rates (ABl. L 134 vom 22.5.2023, S. 1).“ 

2. Nach § 4 werden die folgenden §§ 5 und 6 eingefügt: 

,§ 5 

Änderung des Polizeiaufgabengesetzes 

Das Polizeiaufgabengesetz (PAG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. September 1990 (GVBl. S. 397, BayRS 2012-1-1-I), das 
zuletzt durch Gesetz vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 635) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 
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Nach Art. 57 wird folgender Art. 57a eingefügt: 

„Art. 57a 

Übermittlung von Informationen gemäß der Richtlinie (EU) 2023/977 

(1) 1Für die Übermittlung von Informationen an Polizeibehörden oder 
sonstige für die Verhütung oder Verfolgung von Straftaten zuständige öf-
fentliche Stellen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder Schen-
genassoziierten Staaten im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 
2023/977 gelten die folgenden Abs. 2 bis 5. 2Handelt es sich bei den über-
mittelten Informationen um personenbezogene Daten, gilt daneben Art. 57 
mit der Maßgabe, dass die Übermittlung auf die in Anhang II Abschnitt B 
der Verordnung (EU) 2016/794 aufgeführten Kategorien zu beschränken 
ist. 3Art. 48 Abs. 1 bis 4 bleibt unberührt. 4Die in Satz 1 genannten Stellen 
sind andere für die Gefahrenabwehr zuständige Behörden im Sinn des Art. 
48. 

(2) 1Ersucht das Landeskriminalamt als benannte Strafverfolgungsbe-
hörde im Sinn von Art. 7 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 des Polizeiorganisationsgeset-
zes (POG) um Übermittlung von Informationen bei einer zentralen Kontakt-
stelle im Sinn von Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2023/977, erfolgt dies 
in einer Sprache, die der andere Staat nach Art. 11 der Richtlinie (EU) 
2023/977 zugelassen hat. 2Ein derartiges Ersuchen ist nur dann zu über-
mitteln, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die angefor-
derten Informationen dem anderen Staat zur Verfügung stehen. 3Es muss 
mindestens die folgenden Angaben enthalten: 

1. die Angabe, ob das Ersuchen dringend ist und wenn dies der Fall ist, 
die Angabe der Gründe für die Dringlichkeit, 

2. eine den Umständen im Einzelfall angemessene Präzisierung der an-
geforderten Informationen, 

3. die Beschreibung des mit dem Ersuchen verfolgten Zwecks ein-
schließlich des zugrundeliegenden Sachverhalts, aus dem sich die 
abzuwehrende Gefahr ergibt, 

4. die tatsächlichen Anhaltspunkte im Sinn von Satz 2 und 

5. etwaige Beschränkungen einer Verwendung der in dem Ersuchen ent-
haltenen Informationen zu anderen Zwecken als denen, für die sie 
übermittelt wurden. 

4Dem Bundeskriminalamt ist eine Kopie des Ersuchens zu übermitteln.  

(3) 1Übermittelt die Polizei aufgrund eines Ersuchens einer zentralen 
Kontaktstelle dieser Informationen, übermittelt sie zugleich eine Kopie an 
das Bundeskriminalamt. 2Übermittelt die Polizei aufgrund eines Ersuchens 
einer zuständigen Strafverfolgungsbehörde im Sinn von Art. 2 Abs. 1 der 
Richtlinie (EU) 2023/977 dieser Informationen oder übermittelt sie selbst ein 
solches Ersuchen an eine solche Stelle, übermittelt sie zugleich eine Kopie 
dieser Informationen oder dieses Ersuchens an das Bundeskriminalamt so-
wie die zentrale Kontaktstelle des Staates, dem die jeweilige Stelle ange-
hört. 

(4) 1Informationen, die die Polizei selbst erhoben hat, sind aus eigener 
Initiative den zentralen Kontaktstellen oder zuständigen Strafverfolgungsbe-
hörden anderer Staaten zu übermitteln, wenn tatsächliche Anhaltspunkte 
dafür bestehen, dass diese Informationen für den jeweiligen Staat zum Zwe-
cke der Verhütung von Straftaten nach Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie (EU) 
2023/977 relevant sein könnten und dem Staat nicht bereits anderweitig 
übermittelt wurden. 2Die Übermittlung an eine andere zentrale Kontaktstelle 
erfolgt in einer Sprache, die der andere Staat nach Art. 11 der Richtlinie (EU) 
2023/977 zugelassen hat. 3Dem Bundeskriminalamt und, im Falle der Über-
mittlung an eine zuständige Strafverfolgungsbehörde, der zentralen Kontakt-
stelle des anderen Staats ist eine Kopie zu übermitteln. 4Die Verpflichtung 
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nach Satz 1 besteht nicht, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, 
dass die Bereitstellung der angeforderten Informationen 

1. den grundlegenden Interessen der nationalen Sicherheit der Bundesre-
publik Deutschland einschließlich der Länder zuwiderlaufen oder sie 
schädigen würde, 

2. den Zweck polizeilicher Maßnahmen gefährden würde, 

3. die Sicherheit einer Person, insbesondere deren Rechtsgüter Leben, 
Gesundheit oder Freiheit, gefährden würde oder 

4. schutzwürdigen Interessen einer juristischen Person erheblich scha-
den würde. 

(5) 1Soweit nach den Abs. 2 bis 4 übermittelte Informationen sich auf 
Sachverhalte beziehen, die gemäß Art. 3 der Verordnung (EU) 2016/794 
unter die Ziele von Europol fallen, prüft die Polizei, vorbehaltlich der Aus-
schlussgründe nach Art. 7 Abs. 7 der Verordnung (EU) 2016/794, ob eine 
Übermittlung einer Kopie der Informationen an Europol erforderlich ist. 
2Wird eine Kopie nach Satz 1 übermittelt, so sind auch die Zwecke und 
etwaige Einschränkungen der Verarbeitung gemäß Art. 19 der Verord-
nung (EU) 2016/794 mitzuteilen. 3Informationen, die die Polizei von einem 
anderen Mitgliedstaat oder einem Drittstaat erhalten hat, darf diese nur 
dann gemäß Satz 1 an Europol übermitteln, wenn der andere Staat seine 
Zustimmung hierzu erteilt hat.“ 

§ 6 

Änderung des Polizeiorganisationsgesetzes 

Das Polizeiorganisationsgesetz (POG) in der in der Bayerischen 
Rechtssammlung (BayRS 2012-2-1-I) veröffentlichten bereinigten Fas-
sung, das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2024 (GVBl. 
S 247) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Art. 7 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„3Das Landeskriminalamt ist zudem 

1. zentrale Dienststelle der Kriminalpolizei im Sinn des Bun-
deskriminalamtgesetzes (BKAG), 

2. Zentralstelle für die polizeiliche Datenverarbeitung, 

3. Fernmeldeleitstelle für die polizeiliche Nachrichtenüber-
mittlung, 

4. zentrale Stelle für den Digitalfunk der Behörden und Orga-
nisationen mit Sicherheitsaufgaben in Bayern (Autorisierte 
Stelle) sowie 

5. benannte Strafverfolgungsbehörde im Sinn von Art. 2 Abs. 
2 der Richtlinie (EU) 2023/977.“‘ 

3. Der bisherige § 5 wird § 7. 

4. Im Einleitungssatz von § 1 ist die Angabe „das zuletzt durch § 1 Abs. 99 
der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) und durch Art. 9 des Ge-
setzes vom 21. Juni 2024 (GVBl. S. 114) geändert worden ist“ durch die 
Angabe „das zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 21. November 2025 
(GVBl. S. 573) und durch Gesetz vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 697) 
geändert worden ist“ zu ersetzen. 

5. Im Einleitungssatz von § 4 ist die Angabe „das zuletzt durch Gesetz vom 
21. Februar 2025 (GVBl. S. 46) geändert worden ist“ durch die Angabe 



Drucksache 19/10991 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 6 

 

„das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 21. November 2025 (GVBl. 
S. 570) geändert worden ist“ zu ersetzen. 

6. In den Platzhalter von § 7 Satz 1 wird als Datum des Inkrafttretens der 
„1. April 2026“ eingesetzt.  

 

 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/10396 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
Zu s t i mmu n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in die Stellungnahme des Aus-
schusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration seine Erle-
digung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/9861 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b le h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/9860 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
A b le h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/10379 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
A b le h n u n g  empfohlen. 
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Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 19/9859 hat der Ausschuss mit folgen-
dem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Enthaltung 
A b le h n u n g  empfohlen. 

Doris Rauscher 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

1. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Christian Zwanziger u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9859, 19/10991 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Gesetzes zur Aus-
führung der Sozialgesetze und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Inklusive Ausgestaltung und faire Finanzierung des Rechtsanspruchs 

auf Ganztagsbetreuung und -bildung 
(Drs. 19/9021) 

A b l e h n u n g  

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Christian Zwanziger u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9860, 19/10991 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Gesetzes zur Aus-
führung der Sozialgesetze und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Mittagsbetreuungen und Ferienangebote sind Schutzorte für Kinder und 

Jugendliche 
(Drs. 19/9021) 

A b l e h n u n g  

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Johannes Becher, 
Christian Zwanziger u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 19/9861, 19/10991 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Gesetzes zur Aus-
führung der Sozialgesetze und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Klarstellung der staatlichen Schulaufsicht – Ausschluss der Durchfüh-

rungsverantwortung von Schulen und Schulämtern bei kommunalen 
 Ferienangeboten 
(Drs. 19/9021) 

A b l e h n u n g  
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4. Änderungsantrag der Abgeordneten Holger Grießhammer, Doris Rauscher, 
Dr. Simone Strohmayr u. a. und Fraktion (SPD) 

Drs. 19/10379, 19/10991 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des Gesetzes zur Aus-
führung der Sozialgesetze und weiterer Rechtsvorschriften 
hier: Gleichberechtigte Teilhabe im Ganztag – Inklusion und Finanzierung 

sicherstellen 
(Drs. 19/9021) 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Markus Rinderspacher 

V. Vizepräsident 
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